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Zusammen schaffen wir das!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.

Diese Publikation behandelt nicht zwingend jedes wichtige Thema und deckt nicht jeden Aspekt der Themen ab, mit denen sie 
sich beschäftigt. Sie dient der Hilfestellung und nicht der rechtlichen oder sonstigen Beratung.

Gemeinsam stark!

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten
Liebe Dirigentinnen und Dirigenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen

In diesem Spezial-Newsletter gehen wir im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
insbesondere auf die vom Bundesrat am 24. Februar 2021 kommunizierten Locke-
rungsschritte ein und hoffen, die Ausführungen mögen Euch dienlich sein. 

Lockerungsschritte per 1. März 2021

Grundsätzliches
Gemäss Bundesrat sollen zuerst Aktivitäten ermöglicht werden, bei welchen nur weni-
ge Personen zusammenkommen und die Kontakte im Freien erfolgen. Aktivitäten mit 
grossem Personenaufkommen und im Innern sollen erst später gelockert werden. 

Die per 1. März 2021 gültigen Lockerungsschritte lösen bei uns gleichermassen Freu-
de und Enttäuschung aus. Gefreut haben wir uns über die erhöhte Flexibilität für jun-
ge Menschen, bedauern jedoch, dass Proben mit Gruppengrössen bis 15 Personen nur 
draussen möglich sind. Es ist nur schwer zu verstehen, dass wir nochmals ein paar 
Wochen Geduld haben müssen und hoffen gleichzeitig, dass wir spätestens ab dem 
22. März unsere musikalischen Aktivitäten wieder aufnehmen können. Wir bedanken 
uns herzlich für die erfahrene kantonale und politische Unterstützung und hoffen, wei-
terhin darauf zählen zu dürfen.

Achtung: Wo die kantonalen Massnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es die-
se zu beachten. Die Links zu den Informationsangeboten der Kantone finden Sie auf 
der Webseite www.ch.ch.

Personenregel für Erwachsene
Im Freien sind ab 1. März Aktivitäten mit maximal 15 Personen wieder möglich. Das 
gilt auch für Vereinsaktivitäten, allerdings bis auf weiteres noch ohne Publikum. In 
Innenräumen gilt weiterhin die 5 Personenregel.

Regel für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Für Kinder und Jugendliche sind die Corona-bedingten Einschränkungen besonders 
einschneidend. Die psychische Belastung hat in dieser Alterskategorie stark zuge-
nommen. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre galten bereits bisher im Sport- und 
Kulturbereich gewisse Erleichterungen. Der Bundesrat hat die Altersgrenze nun auf 20 
Jahre anheben und die erlaubten Sport- und Kulturangebote ausgeweitet. Im Ergeb
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Wir denken und handeln, nein, wir leben geradezu seit längerem von einer Bundes-
ratssitzung zur anderen. Und so haben wir auch diesmal wieder gespannt Richtung 
Bundesratsentscheid geschaut. Auch wenn jeweils vorher klar scheint, was zu erwar-
ten ist, bleibt die Spannung hoch, denn hinter den Kulissen wurde und wird immer 
intensiv versucht, die Pläne des Bundesrates zu eigenen Gunsten zu beeinflussen. 
Heute nun gehen wir einen grossen Schritt der neuen Normalität entgegen. Das Wich-
tigste, was vom Bundesrat am 23. Juni entschieden wurde, nachfolgend in Kürze:

Musikalische Aktivitäten
Für Personen, die kulturelle Aktivitäten ausüben, gibt es in Aussenbereichen neu keine 
Einschränkungen mehr. Bei Aktivitäten in Innenräumen müssen einzig noch die Kon-
taktdaten erhoben werden und es muss eine wirksame Lüftung (z.B. Fensterlüften) 
vorhanden sein. Die Maskenpflicht, die Pflicht zur Einhaltung des Abstands- sowie die 
Kapazitätsbeschränkungen werden aufgehoben. Werden die Aktivitäten in Gruppen 
von mehr als 5 Personen ausgeübt, muss ein Schutzkonzept (Verantwortliche Person, 
Erhebung der Kontaktdaten, Einhalten allseits bekannter Hygienemassnahmen, Auf-
fangen des Kondenswassers usw.) erarbeitet und umgesetzt werden.

Werden die Aktivitäten im Rahmen von Veranstaltungen ausgeführt, kommen die ent-
sprechenden Bestimmungen zur Anwendung (siehe nachfolgende Ausführungen).

Veranstaltungen generell
Veranstaltungen mit weniger als 1’000 Personen benötigen keine Bewilligung des 
Kantons. Die Veranstalter können aber entscheiden, ob der Zugang auf Personen mit 
gültigem Covid-Zertifikat eingeschränkt werden soll. Die Veranstaltungstypen (Zugang 
mit/ohne Einsatz Covid-Zertifikat) dürfen nicht gemischt werden.

Veranstaltungen ohne Einsatz Covid-Zertifikat
Bei Veranstaltungen «Zugang ohne Covid-Zertifikat» gilt:
• Wenn das Publikum sitzt, können maximal 1’000 Besucherinnen und Besucher 

teilnehmen – drinnen wie draussen.
• Wenn die Menschen stehen oder sich bewegen, dann können drinnen maximal 

250 und draussen maximal 500 Besucherinnen und Besucher eingelassen werden.
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Gemäss Bundesrat sollen zuerst Aktivitäten ermöglicht werden, bei welchen nur weni-
ge Personen zusammenkommen und die Kontakte im Freien erfolgen. Aktivitäten mit 
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Die per 1. März 2021 gültigen Lockerungsschritte lösen bei uns gleichermassen Freu-
de und Enttäuschung aus. Gefreut haben wir uns über die erhöhte Flexibilität für jun-
ge Menschen, bedauern jedoch, dass Proben mit Gruppengrössen bis 15 Personen nur 
draussen möglich sind. Es ist nur schwer zu verstehen, dass wir nochmals ein paar 
Wochen Geduld haben müssen und hoffen gleichzeitig, dass wir spätestens ab dem 
22. März unsere musikalischen Aktivitäten wieder aufnehmen können. Wir bedanken 
uns herzlich für die erfahrene kantonale und politische Unterstützung und hoffen, wei-
terhin darauf zählen zu dürfen.
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Personenregel für Erwachsene
Im Freien sind ab 1. März Aktivitäten mit maximal 15 Personen wieder möglich. Das 
gilt auch für Vereinsaktivitäten, allerdings bis auf weiteres noch ohne Publikum. In 
Innenräumen gilt weiterhin die 5 Personenregel.

Regel für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Für Kinder und Jugendliche sind die Corona-bedingten Einschränkungen besonders 
einschneidend. Die psychische Belastung hat in dieser Alterskategorie stark zuge-
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Kulturbereich gewisse Erleichterungen. Der Bundesrat hat die Altersgrenze nun auf 20 
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• Die Kapazität der Örtlichkeit kann bis zu zwei Dritteln genutzt werden – drinnen 
wie draussen.

• Drinnen gilt: Maskenpflicht und Konsumation nur in Restaurationsbereichen; Kon-
sumation am Sitzplatz nur, wenn die Kontaktdaten erhoben werden.

• Draussen gilt: keine Maskenpflicht.
• Veranstaltungen und Konzerte, an denen die Besucherinnen und Besucher tan-

zen, sind verboten.

Veranstaltungen mit Einsatz Covid-Zertifikat oder mehr als 1’000 Personen
Für Veranstaltungen, zu denen der Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat begrenzt 
ist, gelten neu keine Beschränkungen mehr, auch nicht für Grossveranstaltungen. 
Es können also bereits ab dem 26. Juni wieder Veranstaltungen auch mit mehr als 
10‘000 Personen stattfinden und die Kapazität kann voll genutzt werden. In einem 
Schutzkonzept muss unter anderem festgelegt werden, wie der Zutritt auf Personen 
mit Zertifikat beschränkt wird. Veranstaltungen ab 1’000 Personen benötigen eine 
kantonale Bewilligung.

Schutzkonzepte
Die Organisatoren von Veranstaltungen (Zugang mit oder ohne Einsatz Covid-Zer-
tifikat) müssen ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. In den Schutzkonzepten 
muss es um die bekannten Themen Abstand, Hygiene, Maskentragpflicht und Aufnah-
me der Kontaktdaten sowie die Bezeichnung einer verantwortlichen Person gehen. 

Vereinstreffen
Vereinstreffen, so z.B. Grillabende, Generalversammlungen, gelten als Veranstaltun-
gen und es gelten die oben ausgeführten Bestimmungen.

Es ist ein grosser und wichtiger Öffnungsschritt und er erweckt den Eindruck, dass 
es keine Regelungen mehr gibt, was aber nicht stimmt, wie obige Zusammenstellung 
zeigt. Aber das Wichtigste: der reguläre Probebetrieb kann wieder beginnen und auch 
Veranstaltungen sind möglich, sogar Grossveranstaltungen. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in den vergangenen Wochen und Mona-
ten für unsere Anliegen eingesetzt haben. #blasmusiktutgut
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